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Merſeburger KreisSBlatt.
Sonnabend den 21. Mai.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

1859.

Bekanntmachungen.
Die diesjährige Uebung des 2. Garde Landwehr Regiments iſt durch Allerhöchſte Beſtimmung aufgehoben

worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.
Merſeburg, den 16. Mai 1859. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Wir bringen hiermit zur
öffentlichen Kenntniß daß die unentgeltliche Schutzpocken-
Jmpfung derjenigen Kinder, deren Eltern reſp. Erzieher
notoriſch arm ſind,

Mittwoch den 25. d. M., Nachmittags 2 Uhr,
im Saale der 2. Bürgerſchule auf dem Brühl

ihren Anfang nehmen und
am 1.,8. und 15. Juni e.

zur angegebenen Zeit und am bezeichneten Orte
fortgeſetzt werden wird.

Die betr. Eltern und Erzieher fordern wir daher hier-
mit auf, ihre Kinder reſp. Pfleglinge an den genannten
Tagen zur Jmpfung reſp. zur Reviſion zu geſtellen, widri-
genfalls die Jmpfung als ungeſchehen betrachtet und ein
Pockenſchein nicht ertheilt werden wird.

Für jeden Jmpfling iſt ein Zettel mitzubringen auf
welchem der Vor und Zuname des Kindes, der Tag der
Geburt und der Stand der Eltern angegeben ſein muß.

Gleichzeitig machen wir hierbei auf die Beſtimmung
des 54. des Regulativs über die ſanitätspolizeilichen Vor
ſchriften vom 28. October 1835 (Geſ. Samml. S. 242.
seqqu.) und der Amtsblatts Verordnung vom 23. Februar
1836 (A. Bl. S. 57.) aufmerkſam, wonach, wenn Kinder
bis zum Ablauf ihres erſten Lebensjahres ohne erweislichen
Grund ungeimpft geblieben ſind und demnächſt von den
natürlichen Blattern befallen werden deren Eltern reſp.
Vormünder wegen der verſäumten Jmpfung in eine poli-
zeiliche Strafe von 2 bis 5 Thlr., oder im Unvermögensfalle
in eine 3 bis 8tägige Gefängnißſtrafe genommen werden ſollen.

Wir hoffen, daß Eltern und Erzieher, das Leben und
die Geſundheit ihrer Kinder und Pfleglinge erwägend, mit
regem Eifer die Jmpftermine innehalten, bemerken aber
hierbei, daß wir unnachſichtlich gegen Säumige oder Wider-
ſtrebende verfahren werden.

Merſeburg, den 16. Mai 1859.
Der Magiſtrat.

Zgntm a ungJn der Nachlaßſache der verehel. Darlatt geb. Leh
mann zu Schotterei ſollen
Montag den 30. Mai 1859, Vormitt. 9 Uhr,
4 Kühe, 1 Schilbe, 4 Läuferſchweine, 31 Hühner und
1 Hahn eirea 9 Morgen Klee auf dem Stiele, ſowie
circa 40 Fuhren Dünger,

in öffentlicher Auction gegen ſofortige Baarzahlung verkauft
werden. Kaufluſtige werden zu dieſem Termine eingeladen.

Lauchſtädt, den 12. Mai 1859.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion.

Lieitation. An Feuerungs- Material c. bedarf
das Königl. Garniſon Stabs- Lazareth und die Garniſon-
Verwaltung hierſelbſt für das Jahr 1860

ungefähr 70 bis 80,000 Stück Braunkohlen Steine,
à Stein 8 rheinl. Zoll lang, 4 Zoll breit und
2 Zoll hoch, oder 92 Cubikzoll rheinl., und

225 Pfd. Talglichte, à Pfd. 14 Stück.
Die Lieferung der Braunkohlenſteine ſoll am 24. Mai

d. J., Vormittags 9 Uhr, die der Talglichte an demſelben
Tage, Vormittags 10 Uhr, in unſerm Militair-Bureau,
woſelbſt auch die Bedingungen eingeſehen werden können,
verdungen werden.

Merſeburg, den 19. Mai 1859.
Der Magiſtrat.

Nothwendiger Verkauf.
Die dem Fleiſchermeiſter Karl Wilhelm Stengel zu

Teuditz gehörigen Grundſtücke:
a) ein zu Teuditz belegenes, im Brandkataſter unter Nr.

52 eingezeichnetes Haus, Hof und Garten ohne Ge-
meinderecht, suh Nr. 48 des Haushypothekenbuchs
von Teuditz;

b) ein Garten von 38 QRuthen unter der Pörſche,
sub Nr. 2 des Landungshypothekenbuchs von Teuditz;

e) zwei dreiartige halbe Viertellandes Feld in Tollwitzer
Flur, sub Nr. 48, 87, 189, 249a, 264 313 des
Flurbuchs und Nr. 23 des Landungshypothekenbuchs
von Tollwitz,

abgeſchätzt, und zwar:
J. die Grundſtücke sub a auf 1324 Thlr.,
II. die Grundſtücke sub b und e zuſammen auf 1111
Thlr. 10 Sgr.

zufolge der nebſt Hypothekenſchein in unſerer Regiſtratur
einzuſehenden Taxe, ſollen
am 25. Juni e. von Vormittags 11 Uhr ab,

an ordentlicher Gerichtsſtelle, Zimmer Nr. 1, ſubhaſtirt
werden.

Gläubiger, welche wegen einer aus dem Hypotheken-
buche nicht erſichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern
Befriedigung ſuchen, haben ihren Anſpruch bei dem Sub-
haſtationsgerichte anzumelden.

Lützen, den 23. Februar 1859.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion,

erſten Bezirks.
Burgſtraße Nr. 216 iſt die 2. Etage, beſtehend in 2

Stuben, 2 bis 3 Kammern, Küche, verſchließbarem Entrée 2c.,
zu vermiethen und am 1. Juli oder 1. October e. zu be
ziehen.



Verzeichniß der gen Backwaaren
lauf die Zeit vom 15. bis ult. Mai c.

Preis u. Gewicht des Brodes.
dar Wege Wohnun in in o.er Bäcker 8 2 Pf. Brod Sgr. Brods Sgr. Brod

und derſelben.
Brodhändler. e s S Se re
A. hieſ. Bäcker

Alberts en. Gotthardtsſtr. 1 5Alberts jun. desgl. 26 4 15Beile Entenplan 3 311 4 5 12Brückner Altenburg 4. 1 5Deichert Oberbreiteſtr. 5Fuchs Schmalegaſſe n 3 5 5 6Ww. Hoffmann Markt 28 4 20Heubner Altenburg 5 25Heubner Breiteſtraße 3 71 4 5Heubner Gotthardtsſtr. 1 4 25Heyne Oelgrube 3 211 3 5 15Heyne Johannisgaſſe l 4 1 4 22Heyne Schmalegafſe 3 5 5verehel. Höſchel Altenburg 3 5 28 4 20 3
Hartmann Oelgrube 3 21 4 16Hartmann Altenburg 271 4 15Hüthel en. Burgſtraße 4 26 4 16Hüthel jen. Altenburg 44 5Hammer Preußergaſfe 1 5Kraft Breiteſtraße 3 814 11 2 510Koch Markt 5Lange Sixtigaſſe 28 21 4 15Luther Altenburg 2 416Lienicke Neumarkt 27 4 15Meißner Altenburg 5Nohle Neumarkt 3 5Putz Sixtigaſſe 3 3. 29 4 26Schäfer en. Neumarkt 2Schäfer J ren. desgl. 5
r Gotthardtsſtr. 3 s t 3 5 12Wohlleben Altenburg 5t

Ein

B. hieſ. Brodholr. Sgr;Vror
Fichtler Altenburg l 25 4420verehel. Funke gr. Rittergaſſe 4 24Hobhmuth Entenplan 2 71 541 4 15)Knöfel Johannisgaffe 4 20verehel. Ledig Dom 4 15Mäter Altenburg 24 4 16Reuber Mälzergaſſe 2 5verehel. Richter Altenburg 4 15verehel. Riede desgl. 1 24 416Schönleiter Oelgrube 4 24verehel. Schlag Sixtiberg 416verehel. Schubert Neumarkt l 5Wiemann Breiteſtraße 5 2C. Landbäcker.

Böhme Lützkendorf 124 4 16Henniges Wallendorf 1 25 4 20Kurze Schladebach 4 20Münx Neumark 124 4 16Ronneburg Frankleben 124 4 8Wächter Naundorf 124 4 16

Von den hieſigen Bäckern liefert das Schwarzbrod am
ſchwerſten die Bäckermeiſter Heyne in der Oelgrube und
am leichteſten die Bäckermeiſter Alberts jun., Hartmann
in der Altenburg Lange und Lienicke das Weißbrod
am ſchwerſten der Bäckermeiſter Schäfer jun. und am
leichteſten die Bäckermeiſter Heyne und Hartmann in der
Oelgrube. Bemerkt wird hierbei, daß der Bäckermeiſter
Heubner in der Breiteſtraße 5 Pfd. Schwarzbrod für 4 Sgr.
verkauft.

Von den hieſigen Brodhändlern liefert das Schwarz-
brod am ſchwerſten der Brödhändler Wiemann und am
leichteſten die Brodhändler Hohmuth, verehel. Ledig und
verehel. Richter. Merſeburg, den 15. Mai 1859.

Der Magiſtrat.

Ein Pferd, von zweien die Wahl, 6 und
14 Jahr alt, groß und ſtark, Füchſe, ſteht zum

S Verkauf in Atzendorf bei Merſeburg Nr. 18.
Eine friſchmilchende Ziege mit einem Jungen iſt zu

verkaufen Dom 246.
Jn Folge Verfügung Königl. Kreisgerichts Merſeburg

vom 13. d. M. ſoll der Nachlaß des hier verſtorbenen
Zimmergeſellen A. G. Hammer, beſtehend aus Meubles,
Hausgeräthe, Kleidungsſtücken, Zimmerhandwerkszeug, wobei
ſich eine Füge und Hobelbank befindet, Brenn und Nutz
holz, den 23. d. M., von früh 9 Uhr ab, meiſtbietend ge-
gen gleich baare Bezahlung verkauft. werden.

Bedra, den 17. Mai 1859.
Geyer, Ortsrichter.

Gras- Verpachtung.
Die zu Löſſen und Burgliebenau gehörigen Commun-

Wieſen in der Nähe der weißen Brücke des Fürſtendam-
mes in Löſſener Flur ſollen Dienſtag den 31. Mai e.
Vormittags 10 Uhr, an Ort und Stelle, unter den im
Termin näher bekannt zu machenden Bedingungen, öffent-
lich an den Meiſtbietenden verpachtet werden.

Löſſen, den 19. Mai 1859.
J. A. Pieritz.

Eine ParterreWohnung beim Jnſtrumentenmacher
Herrn Ritter iſt wegen unvorhergeſehener Verhältniſſe zu
vermiethen und nöthigenfalls ſogleich zu beziehen.

Verkauf v. Braunkohlen.
Auf der neuen Braunkohlengrube bei

Dörſtewitz hat der Kohlenverkauf begonnen
und wird dieſe vorzügliche Kohle zum Preiſe
von 3 Sgr. pro Tonne allen geehrten Con-
ſumenten zur fleißigen Abnahme hiermit
beſtens empfohlen.

Dörſtewitz, im Mai 1859.
Jm Auftrage der Gruben-Verwaltung:

der Steiger Auguſt Köppel.
Stroinski's Augenwaſſer.

Dieſes bereits vielſeitig und bei richtigem Gebrauch
auch ſtets mit beſtem Erfolg angewandte Mittel:

zur Augenſtärkung, ſowie gegen Augenſchwäche
und Augenentzündung,

iſt für Merſeburg und Umgegend in Flacons à 10 Sgr.
und 16 Sgr. mit Gebrauchsanweiſung nur allein bei Herrn
Carl Teichmann, Altenburg Nr. 755, zu. haben.

Neiße. Stroinski.de S rFür Huſtenleidende und Bruſtkranke.
Die von Unterzeichnetem gefertigten und von dem

Königl. Preuß. Sanitätsrath Herrn Dr. Köhler und Herrn
Dr. Kärnbach in Berlin mit entſchiedenem Erfolge bei obi-
gen Kranken angewendeten Bruſtbonbons, wovon der ver
ſiegelte mit der Adreſſe des Fabrikanten und den Atteſten
obiger Herren bedruckte Pfd. Beutel 2 Sgr. koſtet,
ſind fortwährend zu haben in Merſeburg bei den Herren
C. Teichmann und C. R. Voigt Haaſe,
in Lauchſtädt bei Herrn Hülſe und in Schafſtädt bei

Herrn C. Apel. A. Krantz.
Alle Sorten Mützen für Civil und Militair werden

ſauber und geſchmackvoll gefertigt und ſind in allen Stoffen
ſtets vorräthig zu haben bei

A Jnlitz, Schneidermſtr., Meuſchauergaſſe Nr. 859.
Trorfſſteine, im Einzelnen, ſowie in größeren Quantitä-
ten, ſind abzulaſſen auf der Amtsziegelei zu Merſeburg.



Magdeburger Hagelverſicherungs geſellſchaft

Grundcapital: Drei Millionen Thaler Preuß. Cour.,
in 6000 Stück Aetien à 500 Thaler,

wovon bis jetzt 3001 emittirt ſind,
verſichert auch in dieſem Jahre gegen billige Prämien Bodenerzeugniſſe aller Art gegen Hagelſchaden.
Die Prämien ſind feſt; Nachzahlungen finden alſo unter keinen Umſtänden ſtatt. ie Entſchädigun-
gen werden prompt und ſpäteſtens binnen Monatsfriſt nach Feſtſtellung des Schadens baar und voll
ausgezahlt.

1,767,294 Thlr. Entſchädigung gezahlt worden ſind.

Seit ihrem fünfjährigen Beſtehen ſchloß die Geſellſchaft 181,406 Verſicherungen ab, auf welche

Die unterzeichneten Agenten nehmen Verſicherungs Anträge gern entgegen und wer-
den jede weitere Auskunft bereitwilligſt ertheilen.

C. Heyne in Merſeburg,
W. Dietrich in Schaafſtädt,
Ftut. nger in Halle,

chmidt jun. in Weißenfels,
Julius Egert in Freyburg a „U.,

in. Köppe in Schkeuditz.
E. G. Keßler in Querfurth,
C. Schulze in Lauchſtädt,
A. E. Krebs in Lützen,

mit Ausnahme des Letzteren ſämmtlich zugleich Agenten der Magdeburger Feuerverſicherungs Geſellſchaft.

r ehe
Das

Damen Garderobe Magazin

Philipp Haah sen,
Burgſtraße Nr. 215.,

s empfiehlt ſich mit einem reichhaltigen Lager der ele-
S ganteſten und neueſten

Frühjahrs- und Sommer Mäntel,
Mantelets und Mantillen,

S zu enorm billigen Preiſen, als
Sommermäntel in Velour und andern Stoffen von
2 Thlr. an, Mantillen in rein ſeidnem Atlas von
4 Thlr. an, Taffet-Mantillen von 25 Thlr. an.

her
Anzeige.

Hehör- und Sprach-Rranken,
ſowie den an Ohr-Sauſen, Brauſen, Singen, Klingen
und dergl. Leidenden, wird

Medieinalrath Dr. Schmalz
aus Dresden vom 25. bis 28. Mai in Leipzig Rath
ertheilen Stadt Hamburg, 9 1 Uhr.

Mauerſteine ſind zu haben auf der Amtgsziegelei zu
Merſeburg.

Mercadier Pabnre's
aromat. medic. Kräuter-Seife,
welche nach ärztlichen Zeugniſſen gegen Flechten, Sommer-
ſproſſen, Ausſchläge und Hautſchärfen, ſowie bei ſpröder
und gelber Haut ſehr wirkſam iſt, ſich zugleich wegen ihres
angenehmen Geruches und ſtarken Schäumens zur vorzüg-
lichſten Toiletten Bade und Raſir- Seife eignet, wird in
grünen Packetchen, das Stück zu 5 Sgr., verkauft bei

Franz Schwarz Ww.
in Merſeburg.

r

Herren Garderobe- Magazin
von

Philipp Gaab sen.,
Burgſtraße Nr. 215,

2

empfiehlt zur jetzigen Saiſon:
Tuch Röcke und Fracks,
Sommerröcke in wollnen und halbwollnen Stoffen, S

Ueberzieher und Peliſſiers in Velour, Buckskin, Tuch,

Mix Luſtre und Caſinet, JBeinkleider in Niederländer Buckskin, Velour u. Tuch,
Weſten in Seide, Cachimir, Piqué und andern S

wollnen Stoffen,
dreifach wattirte Haus und Schlafröcke,
Negligé-, Garten und Kegelröcke,
Sommerhoſen in wollnen, halbwollnen und baum S

wollnen Stoffen, sKinder Anzüge in größter Auswahl zu den billig S
ſten Preiſen.

Auch mache ich auf eine Parthie von eirca 1500
Engliſch-Courts- und Drell- Hoſen äuf-
merkſam, welche, um mit dieſem Artikel zu räumen, S
zum Koſtenpreiſe des Stoffes mit 1 bis 154 Thlr. S
abgegeben werden ſollen.

Gute Karten von Ober Italien
vorräthig in der Buchhandlung von

Friedr. Stollberg.
Sonnabend den 21., Sonntag

den 22. Mai E.
Münchener Bockbier.

Aug. W. Harniſch.
Eine Frau, die im Kochen bewandert iſt, bietet hohen

Herrſchaften hier und außerhalb ihre Dienſte an. Näheres
kleine Rittergaſſe Nr. 185.

Merſeburg, den 16. Mai 1859.
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Hafer 1

Die Putz Modehandlung
von

Auguſte Ritter,
Firma: Julie Trautmann,

Gotthardtsſtraße,
empfiehlt für dieſen Sommer ihr reich aſſortirtes Lager

zu möglichſt billigen Preiſen.

e n

Zum Sternſchießen, Sonntag den 22. Mai
c., ladet freundlichſt ein

Krebs in Kötzſchen.
Am 16. Mai iſt hierſelbſt ein Buch verloren und es wird

gebeten daſſelbe in der Exped. d. Bl. gegen Belohnung
abzugeben.

0
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Dankſagung.
Allen geehrten Freunden und Verwandten unſern innig-

ſten Dank für die Beileidsbezeugungen, welche uns bei der
am 18. d. M. ſtattgefundenen Beerdigung unſerer vielge-
liebten Mutter zu Theil wurden.

Insbeſondere aber ſagen wir unſern innigſten Dank
dem Herrn Aſſeſſor Keferſtein und ſeiner lieben Frau, welche
mit eigener Gefahr bemüht geweſen, unſerer guten Mutter
die liebevollſte Pflege auch in ihrer langwierigen Krankheit
mit aller chriſtlichen Hingebung zukommen zu laſſen.

Die Hinterbliebenen
Friedrich Rößler. Moritz Rößler.

Getreidepreiſe.
Merſeburg, den 14. Mai 1859.

Weizen 2 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. bis 2 Thlr. 15 Sgr. Pf.
Roggen 4 26 3 e 2Gerſie 1 12 568 e e 15

2 1 7 6
3

Am Sonntage Cantate (22. Mai) predigen:
Vormittags: Nachmittags:

Domkirche Herr Adj. Stephan. Herr Diac. Opitz.
Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach. Herr Diac. Burghardt.
Neumarktskirche Herr Paſt. Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſt. Gruner.
Stadtkirche: Nach der Frühpredigt hält Herr Paſtor Schellbach

öffentliche Communion. Die Beichte dazu wird nach der Früh-
communion, /29 Uhr, ſtattfinden.

Notiz.
Jn den nächſten Tagen wird, wie aus der Anzeige

hervorgeht, für diejenigen, welche an einer Krankheit der
Sprache oder des Ohres oder Gehörs leiden, wozu auch
das Sauſen, ein läſtiges OhrSingen oder Rauſchen gehört,
ein tüchtiger Arzt Leipzig beſuchen. Es iſt dies der Königl.
Sächſ. Medicinalrath Dr. Schmalz aus Dresden,
welcher ſich ſeit länger als 30 Jahren ausſchließlich mit
den genannten Krankheiten beſchäftigt und durch ſeine
Schriften, ſowie durch viele ihm gelungene Heilungen ſol-
cher Uebel, die man früher für unheilbar hielt, nicht nur
einen Europäiſchen Ruf erlangt hat, ſondern auch von den
meiſten Regierungen in Europa namentlich auch der
Preußiſchen) die Erlaubniß zur Praxis erlangt hat. Daher
erlaubt ſich die Redaction die betr. Kranken noch beſonders
darauf aufmerkſam zu machen.

Auflöſung der Charade im vor. Stück:
Braunſchweig.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Dienſtag den 10. Mai.
Heute kam wiederum nur eine Sache zur Verhandlung.
Die verwittw. Johanne Marie Teichmann geb. Heineck

von Bibra, 37 Jahr alt, Mutter dreier Kinder, bereits
mehrmals wegen Diebſtahls beſtraft, war wegen verſuchten
Kindesmordes event. wegen fahrläſſiger Tödtung ihres neu
geborenen Kindes angeklagt. Die Anklage ging dahin:
die Wittwe Teichmann, welche mit der Wittwe Schwendler
im Armenhauſe in Bibra eine Stube bewohnt, gebar am
23. November v. J., Abends, auf einem mit kaltem Waſ-
ſer gefüllten Fäßchen ein Kind weiblichen Geſchlechts, ohne
ihre Stubengenoſſin, die Wittwe Schwendler, gegen welche
ſie überhaupt ihre Schwangerſchaft vorher abgeleugnet hatte,
davon in Kenntniß zu ſetzen. Das Fäßchen, in welches das
Kind mit dem Kopfe nach unten gefallen war, ließ ſie dem-
nächſt durch ihren 10jährigen Sohn in den kalten Haus-
flur tragen. Die Wittwe Schwendler, in welcher in Folge
des ſtattgehabten Geräuſches der Verdacht rege geworden
war, daß die Teichmann geboren haben möchte, ging nach
dem Hausflur und entdeckte in dem Fäßchen ein neugebo-
renes Kind. Anſtatt ſolches nun ſogleich herauszunehmen,
eilte ſie zu den Nachbarinnen und der Hebamme Steinbrück
und rief ſie herbei. Die zunächſt herbeigekommene unverehel.
Steinhäuſer fand die Teichmann angekleidet auf einem
Stuhle ſitzend und vor ihr das fragliche Fäßchen, in wel
chem immer noch das Kind mit dem Kopfe nach unten im
Waſſer lag. Sie nahm es ſofort heraus, fand, daß es
noch lebte, und übergab es der inzwiſchen herbeigekommenen
Hebamme Steinbrück. Dieſe löſte das Kind von der Nach-
geburt, badete es, bekleidete es und übergab es ſeiner Mut-
ter zur Erwärmung und Bruſtreichung ins Bett. Am
andern Morgen gegen 6 Uhr verſtarb das Kind. Es er-
folgte Obduction deſſelben und die Aerzte gaben ſchließlich
ihr Gutachten dahin ab, daß das Kind an allgemeiner
Lebensſchwäche, wahrſcheinlich durch die fahrläſſige Behand-
lung nach der Geburt herbeigeführt, ſeinen Tod gefunden
habe. Die Angeklagte leugnete heute ebenſo wie in der
Vorunterſuchung, gewußt zu haben, daß ſie ſchwanger ge-
weſen ſei und wollte geglaubt haben, ſie erleide einen Blut
ſturz, als ſie gebar; ſie wollte ſich erſt von der Geburt
überzeugt haben als die Steinhäuſer das Kind aus dem
Fäßchen genommen habe; ihrer ferneren Behauptung nach
war ſie überhaupt während des Actes nicht bei Beſinnung
geweſen. Dieſe ihre Angaben wurden jedoch durch die
Zeugenausſagen widerlegt. Der mit vorgeladene Kreisphy-
ſikus Dr. Kaiſer gab heute ein motivirtes Gutachten dahin
ab, daß das Kind lediglich durch die ſchlimme Behandlung
nach der Geburt ſeinen Tod gefunden habe. Die Staats-
anwaltſchaft erweiterte demzufolge die Anklage auf vollen-
deten Kindesmord. Nach verhandelter Sache wurden
den Geſchworenen 4 Fragen vorgelegt, von denen die erſte
auf vollendeten, die zweite auf verſuchten Kindesmord, die
dritte auf fahrläſſige Tödtung abzielte und die vierte dahin
lautete, ob die Angeklagte ohne Zurechnungsfähigkeit gehan-
delt habe. Die Geſchworenen verneinten die erſte Frage
und bejahten die zweite mit 7 gegen 5 Stimmen. Der
Gerichtshof, welcher demzufolge in Berathung trat, entſchied
ſich für die Majorität, die dritte Frage fand hierdurch Er-
ledigung, die vierte wurde von den Geſchworenen verneint.

Die Angeklagte wurde dem Antrage des Staatsanwalts
emäß wegen verſuchten Kindesmordes mit 5 Jahren Zucht-haus belegt.

(Schluß folgt.)

S
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